
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/3/4 4Ob61/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1980

Norm

PatG 1970 §12 Abs1 Satz1

PatG 1970 §12 Abs2 Satz2

Rechtssatz

Hat der Dienstgeber eine Inanspruchnahme der Er5ndungen als Dienster5ndungen ausdrücklich abgelehnt, so sind sie

im Sinne des § 12 Abs 2 Satz 2 PatG dem Dienstnehmer verblieben und damit sein Alleineigentum geworden.

Entscheidungstexte

4 Ob 61/79

Entscheidungstext OGH 04.03.1980 4 Ob 61/79

Beisatz: Schraubverbindung (T1) Veröff: ÖBl 1981,66

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
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